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Bekanntmachung  
zur Notenbekanntgabe der Nachhausarbeit zur Vorlesung „BGB AT“ 

bei Frau Prof. Dr. Häcker (Q-Z)1 
des Sommersemesters 2026 

Tag der offiziellen Notenbekanntgabe der Hausarbeit für die Buchstabengruppe 

Q-Z ist 

Donnerstag, der 21.05.2026 

Die im elektronischen Prüfungskonto bzw. im Online-Selbstbedienungsportal unter basis.uni-bonn.de 

veröffentlichten Bewertungen sind an diesem Tag verbindlich.  

Die Abholung der in Papierform abgegebenen Hausarbeiten Buchstabengruppe Q–Z 

erfolgt gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises (vorzugsweise Personalausweis; ersatzweise auch 

Führerschein, Krankenversicherungskarte o. Ä.). Ort und Zeit: 

Institutsbibliothek für Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung (Lehrstuhl Prof. Dr. Dr. h.c. 

Birke Häcker), Juridicum Ostturm, 2. Etage: 

• Donnerstag, 21.05.2026, 8–11 Uhr 

• Freitag, 22.05.2026, 10–14 Uhr 

• Dienstag, 26.05.2026, 10–16 Uhr 

 

Besprechung der Hausarbeit am 21.05.2026 – Voraussetzung für Remonstration (Q–Z)  

Am 21.05.2026 findet um 18:00 Uhr s.t. im Hörsaal D die Besprechung der Hausarbeit BGB AT statt. Die 

Veranstaltung richtet sich an beide Buchstabengruppen (A–P und Q–Z). 

Für die Buchstabengruppe Q–Z ist die Teilnahme an dieser Besprechung zwingende Voraussetzung, um 

eine Remonstration einreichen zu können. Bitte tragen Sie sich dafür in die bei der Besprechung ausliegende 

Liste ein. 

 

Eine Remonstration gegen das Prüfungsergebnis ist bis Donnerstag, 04.06.2026 möglich.  

1. Einreichung per E‑Mail, an: sekretariat.haecker@jura.uni-bonn.de  

Beizufügen ist:  

    Eine PDF-Datei mit den Remonstrationseinwänden   

    – maximale E‑Mail‑Größe: 10 MB 

    – Versand ausschließlich vom Studierenden‑Mailaccount (@uni‑bonn.de) 

2. Upload in der Cloud 

Hochzuladen ist eine PDF-Datei mit Einwänden + eingescanntem Original der korrigierten Hausarbeit (inkl. 

Korrekturvermerke und Votum). 

                                                 
1 Die Notenbekanntgabe für die Buchstabengruppe A–P erfolgt am 27.05.2026, die Remonstrationsfrist läuft für diese 

Buchstabengruppe bis 10.06.2026. Die Teilnahme an der Besprechung ist für diese Gruppe keine Voraussetzung für eine 

Remonstration, wird aber ausdrücklich empfohlen, um inhaltliche Hinweise und Erläuterungen zu erhalten. 
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Cloudlink: https://uni-bonn.sciebo.de/s/yFfj2DEE2WzrWPX   

Passwort: Remonstration 

Für die Remonstration der Buchstabengruppe Q–Z sind zusätzlich die folgenden Vorgaben zwingend 

einzuhalten: 

• Korrekte Dateibenennung Beide einzureichenden Dateien müssen eindeutig wie folgt benannt 

werden: Matrikelnummer_Remonstration (nur die Remonstrationseinwände) • 

Matrikelnummer_ScanHausarbeitRemonstration (Remonstrationseinwände + Scan der Hausarbeit) 

Andere Bezeichnungen wie „Meine Remonstration“ oder ähnliche Namen sind nicht zulässig. 

• Aufbewahrung des Originals Das Original der Hausarbeit ist sorgfältig aufzubewahren. Es kann 

vom Lehrstuhl nachgefordert werden und ist auf Verlangen vorzulegen. 

• Hinweis des Lehrstuhl zur Bearbeitung REMONSTRATIONEN, DIE DIE o.g. VORGABEN NICHT 

ERFÜLLEN, WERDEN NICHT BEARBEITET. 

 

Die Zwischenprüfungsordnung sieht vor, dass die Prüfungsarbeiten von den Studierenden beim jeweiligen 

Aufgabensteller bzw. der Aufgabenstellerin abgeholt werden. Bestandene Prüfungsarbeiten, die nicht 

abgeholt werden, werden nach einem Jahr entsorgt. Nicht bestandene Prüfungsarbeiten, die nicht abgeholt 

werden, werden dort aufbewahrt und können nach fünf Jahren vernichtet werden. 


